
Wichtiger Beitrag zur Integration

Modellprojekte und Erfahrungen aus dem In- und

Ausland zeigen, dass eine individuelle Qualifizie-

rung und die Integration in die Gesellschaft sowohl

für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch

für Arbeitgeber gewinnbringend sind. Unterstützte

Beschäftigung leistet einen wichtigen Beitrag zur

modernen Behindertenpolitik und Umsetzung von

UN-Konventionen über Rechte von Menschen mit

Behinderung.

Weitere Informationen

Ihr persönlicher Ansprechpartner in der Agentur

für Arbeit hilft Ihnen gerne weiter. Erste Informa-

tionen erhalten Sie unter der bundesweit einheitli-

chen Telefonnummer 01801 555 111*

(*Festnetzpreis 3,9 ct/min; Mobilfunkpreise abweichend)
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Unterstützte Beschäftigung bietet Menschen mit

besonderem Unterstützungsbedarf durch neue

Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten

vielfältige Perspektiven zur Teilhabe am Arbeitsle-

ben.

Sie eröffnet Menschen mit Behinderung die

Chance, auch ohne formale Abschlüsse im

allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung

entsprechend ihren Fähigkeiten und Wünschen

aufzunehmen.

So funktioniert Unterstützte Beschäftigung

Menschen mit Behinderung erhalten die Möglich-

keit, sich im Arbeitsmarkt zu orientieren, einfache

Tätigkeiten in verschiedenen Berufsfeldern zu

erproben und sich mit Unterstützung sehr praxis-

nah zu qualifizieren.

Unterstützte Beschäftigung beginnt mit einer

individuellen Qualifizierung direkt am Arbeits-

platz im Betrieb. Sie wird durch eine übergreifende

Wissens- und Kompetenzvermittlung begleitet.

In dieser Zeit steht den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern im Auftrag der Bundesagentur für

Arbeit ein Qualifizierungstrainer bzw. eine

-trainerin zur Seite.

Die Förderung der Sozialkompetenz und die

Weiterentwicklung der Persönlichkeit sind weitere

Inhalte Unterstützter Beschäftigung, die die

Trainerinnen und Trainer vermitteln.

Dauer der Förderung und Leistungen
für die Teilnehmer

Die individuelle betriebliche Qualifizierung dauert

bis zu 24 Monate und kann in Einzelfällen um

maximal 12 Monate verlängert werden.

Sie gliedert sich in eine Orientierungs-, eine Quali-

fizierungs- und eine Stabilisierungsphase:

- Orientierungsphase:
Suche nach geeigneten Qualifizierungsplät-

zen und betriebliche Erprobung

- Qualifizierungsphase:
Unterstützte Einarbeitung und Qualifizierung

im Betrieb

- Stabilisierungsphase:
Festigung im betrieblichen Alltag mit dem Ziel

der dauerhaften sozialversicherungspflichtigen

Beschäftigung im Betrieb

Ergänzend zum Training am Arbeitsplatz finden

regelmäßig berufs- und arbeitsplatzübergreifende

Wissensvermittlung und Kompetenztraining bei

einem Bildungsträger statt.

Während der individuellen betrieblichen Qualifizie-

rung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Leistungen zum Lebensunterhalt durch die Agen-

tur für Arbeit. Diese übernimmt auch die Teilnah-

mekosten.

Bei Bedarf unterstützt das Integrationsamt

während der anschließenden Beschäftigung die

Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter weiterhin mit

Berufsbegleitung am Arbeitsplatz.

N E U E P E R S P E K T I V E N Ziel ist es, Menschen mit Behinderung nach

erfolgreicher Qualifizierung am Arbeitsplatz

in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-

gungsverhältnis zu übernehmen. Weitere

Berufsbegleitung ist - nach individuellem

Bedarf - möglich.

Förderungsfähiger Personenkreis

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und

Erwachsene, die aufgrund einer Behinderung

besondere Unterstützung zur Eingliederung in

das Berufsleben benötigen und zum Zeitpunkt

der Teilnahme an Unterstützter Beschäftigung

keine Aus- bzw. Weiterbildung absolvieren

können.


